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Anhörung Schätzungswesen Steuergesetz

Sehr geehfte Damen und Herren

Sie werden Ihre Gründe gehabt haben, dass Sie das Komitee Eigenmietweft-Nein nicht in
der Adressenliste bezüglich Anhörung neues Schätzwesen aufführen, obwohl dieses seit

2016 mehrmals im Zusammenhang mit dem Eigenmietweft ihr Depaftement kontaktiede.

Leider war es uns deshalb auch nicht möglich, über den offiziellen Kanal (eAnhörung)

unsere Stellungnahme zu hinterlegen. Kommt dazu, dass es durch die vorstrukturierten
Fragen und Antwoften gar nicht möglich gewesen wäre, den Sachverhalt präzise und

detailgetreu dazustellen. Wir wählen deshalb im Folgenden die traditionelle Form der
<<Prosa >>,

Mit der Petition vom 10. Mal 2016 forderten 5744 Aargauer Steuezahlende unter
Anderem eine aargauische Härtefallregelung nach Zürcher Vorbild. Es erübrigt sich an

dieser Stelle leider zu erwähnen, was bislang aus dieser Forderung geworden ist, Nichts.

Was Sie vielleicht jedoch nicht zur Kenntnis genommen haben ist die Tatsache, dass das

Komitee Eigenmietweft-Nein auf ihrer Website einen Eigenmietwert Rechner aufgeschaltet
hat, welcher für Ausfüllende der zürcherischen Steuerklärung und Steuerberater offiziell
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genutzt werden darf und deren Resultat direkt im Formular eingesetzt werden kann, Die
im Online-Formular hinterlegten Formeln entsprechen genau der zürcherischen
GeseEeworlage,

Diese Möglichkeit wird bis heute rege genuEt. wir wissen dies, weil jede Eingabe auf
unserer Datenbank gespeicheft wird. Aus dieser Liste präsentieren wir Ihnen im Folgenden
10 Beispiele nach dem Zufallsprinzip:
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Und dies ist auch richtig so. Denn es geht ja im Einzelfall genau darum, dass der
Wohneigentumbesitzer wegen des Eigenmietwerts nicht in finanzielle Nöte gerät. Genauso

wie Sie, resp. das BG darauf pochen, dass der 600/o Weft nicht unterboten werden daf,
muss auch das Prinzip, dass die Besteuerung nach den finanziellen Ressourcen des

Steueaahlers zu bemessen ist (BV Art. I27, Absala 2), eingehalten werden. Kommt dazu,

dass auch der Artikel 108 der Bundesverfassung berückichtigt wird, indem generell

Wohneingentum gefördert und nicht verhindeft werden soll. Und genau dieser Spagat wird
offensichtlich durch die zürcherische Lösung erreicht.

Bitte beachten Sie, dass alle diese zehn Fälle real sind und uns in jedem Fall die E-Mail-

Adresse, die IP, das Datum und die Zeit bekannt ist und Ihnen für eine allfällige
Verifizierung zur Verfügung gestellt werden könnte. Aus Sicherheitsgründen sind die Daten

hier anonymisieft.
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Es ist unschwer zu erkennen, dass durch die Anwendung der züricherischen
Härtefallregelung der Eigenmietweft unter die 600lo Marke sinkt, mit Ausnahme
des Falles 9. Im Durchschnitt dieser Fälle sinkt der Wert sogar knapp unter 50o/o.



Fazit

Wir verlangen nach wie vor den Einbau einer Häftefallregelung nach zürcherischem Vorbild
in die Vorlage des neuen aargauischen SchäEungswesens.

Wenn diese Forderung nicht efüllt wird, werden wir das neue Schätzungswesen mit allen
uns zur Vefügung stehenden Mitteln bekämpfen.

Walter Richner
Präsident

[gez. Robert Jäk]

Robeft Jäk

Vizepräsident
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Freundliche Grüße


